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Ausschreibung des BSKV-Cupfinale 2025/2026 
für Damen- und Herrenmannschaften 

Die Ausschreibung erfolgt gemäß der gültigen Fassung der ÖSKB-Sportordnung/Classic. 
Die in dieser Ausschreibung angeführten männlichen Personenbezeichnungen (Spieler, 
Betreuer, …) gelten sinngemäß auch für die weibliche Form (Spielerin, Betreuerin, …). 
 
Termin, Ort (Sportanlage) 

Samstag, 14.02.2026 
 
Austragungsort Damen:  Sporthotel Kurz, Oberpullendorf  
Austragungsort Herren: GH. Kautz-Janits, Kleinwarasdorf 

 
Bewerbsleitung, Administration 
 Die Gesamtleitung obliegt dem BSKV-Sportausschuss in Zusammenarbeit mit dem 

Schiedsrichterausschuss des BSKV, sowie den jeweils eingeteilten Schiedsrichtern 
der Vereine. Der Startplan wird durch den Sportausschuss auf Basis des Ergebnisses 
aus der Vorentscheidung erstellt und an die Vereine übermittelt. 

 
Schiedsgericht, Schiedsrichter (siehe ÖSKB-SpO., Teil 1, Punkt 2.6)  

Das Schiedsgericht, zusammengesetzt aus Bewerbsleiter (delegiert durch den LV-
Sportausschuss), Hauptschiedsrichter (delegiert durch den LV-
Schiedsrichterausschuss) und administrativem Leiter (delegiert durch den mit der 
Durchführung betrauten Verein), wird namentlich mit dem Startplan bekannt 
gegeben.  
Die erforderlichen OSR/SR werden durch den LV-Schiedsrichterausschuss 
nominiert, Hilfsschiedsrichter sind von dem mit der Durchführung betrauten Verein 
zu stellen. 
 

Instanzenzug, Proteste 
Siehe ÖSKB-SpO., Teil 1, Punkt 12 
Für die Befassung der Gremien im Protestfalle ist die Einzahlung der Protestgebühr 
von EUR 25,00 unabdinglich. 

 
Teilnahmeberechtigung 

Bei den Herren sind die besten VIER Herrenmannschaften aus der Vorentscheidung 
(Anton Faymann-Wanderpokal) startberechtigt.  
Bei den Damen haben alle im LV Burgenland gemeldeten Vereine das Recht mit 
einer beliebigen Anzahl an Mannschaften teilzunehmen. 
Das Finale wird bei den Damen und bei den Herren mit 4er-Mannschaften gespielt. 
Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U-10 sind nicht startberechtigt. 
Ein Wechsel eines oder mehrerer Spieler einer Mannschaft eines Vereins zu einer 
anderen Mannschaft des Vereins zwischen dem Anton Faymann-Wanderpokal und 
dem BSKV-Cupfinale ist nicht erlaubt, auch wenn sich die Mannschaft, in der der/die 
Spieler beim Anton Faymann-Wanderpokal eingesetzt wurde/n, nicht für das 
Cupfinale qualifiziert hat. 
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Nennung, Nennfrist, Nenngeld 
Die Nennung der teilnehmenden Damenmannschaft(en) ist per Mail an das BSKV 
Sekretariat sportkeglerverband.burgenland@gmail.com und dem Sportobmann 
JANITS Martin bskvsport@hotmail.com zu übermitteln.  
 

Nennschluss: 07.02.2026 
 
Das Nenngeld wird in der Höhe lt. Gebührenliste des BSKV in der Jahresrechnung 
des BSKV vorgeschrieben. Nenngeld ist Reuegeld.   
 

Ärztliches Gutachten (siehe ÖSKB-SpO., Teil 1, Punkt 8) 
Für die Teilnahme am BSKV-Cupfinale ist ein gültiges ärztliches Attest Pflicht, 
welches die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Kegelsports bestätigt. 
Empfohlen wird eine fach- oder sportärztliche Untersuchung.  
Für die Spieler der Altersklasse U15 und U19 gilt die Regelung gemäß ÖSKB-
Sportordnung Teil 1 Pkt. 8 (einjähriges Intervall).  
Für alle anderen startberechtigten Altersklassen gilt ein zweijähriges Intervall. 
 

Doping 
Siehe ÖSKB-SpO., Teil 2, Punkt 9 

 
Durchführung des Bewerbes 

Für die Durchführung ist der auf der vom Landesverband ausgewählten Bahnanlage 
zuständige Verein verantwortlich. 

 
Meldezeit 

Die Spielerpässe, die gültigen ärztlichen Atteste, die ADE, die unterschriebenen DSV 
(Original oder ÖSKB-Vereinsattestliste) und die (verdeckte) Aufstellung sind 
mindestens 30 Minuten vor der im Startplan ersten festgelegten Startzeit von einem 
befugten Vereinsvertreter persönlich der administrativen Leitung des Bewerbes zu 
übergeben. 
 

Bei Nichteinhaltung erlischt das Startrecht! 
 
Wurfanzahl, Wertung 

Je Spieler 120 Wurf (4 Wurfserien à 30 Wurf kombiniert) 
Einspielzeit: 5 Minuten 
 
Das Cup-Finale wird in Turnierform mit Punktewertung ausgetragen (siehe SpO. Teil 
2, Punkt 5.1.14) 

 
Ergebnisliste 

Die Ergebnisse sind in den vom LV aufgelegten Ergebnislisten einzutragen. Deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit ist mit dem Hauptschiedsrichter zu überprüfen. 
Unmittelbar nach Bewerbsende sind die Ergebnislisten von der jeweiligen 
Administration via Mail an bskvsport@hotmail.com zu übermitteln.  
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Titel, Ehrung 
Jene Mannschaft, die den 1. Platz erreicht, erhält den Titel 

 
SIEGER IM BURGENLAND-CUP 2025/2026. 

 
Die Sieger müssen, sofern eine 6er Mannschaft gestellt werden kann, am Österreich-
Cup teilnehmen. Sollte der Sieger keine 6er-Mannschaft stellen können, muss am Ö-
Cup der zweitplatzierte Finalist, sofern er über eine 6er Mannschaft verfügt, 
teilnehmen. Sollte diese startberechtigte Mannschaft bereits einen Startplatz für den 
Ö-Cup über einen anderen Bewerb erspielt haben, geht das Startrecht auf die 
nächstplatzierte Mannschaft über. 
 

Siegerehrung 
Die Siegerehrung findet nach Beendigung des Bewerbes im Bereich der Sportanlage 
statt (Platzierte in Sportkleidung). 
 

Verhalten auf Sportstätten, allgemeines Rauchverbot 
Siehe ÖSKB-SpO., Teil 1, Punkt 11 

 
Haftung: 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei wie immer geartete Haftung für Schäden aller 
Art, weder den Beteiligten noch Dritten gegenüber. 

 

 
Für den Landesverband 

 
 
 Walter ROISZ eh. Martin JANITS eh. 
 Präsident Sportobmann 
 

 


